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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZPO §292;

ZustG §16;

ZustG §17;

ZustG §22;

Rechtssatz

Der ordnungsgemäße Zustellnachweis ist eine ö8entliche Urkunde. Er macht Beweis über die Zustellung; ein

Gegenbeweis ist nach § 292 Abs. 2 ZPO möglich (vgl. Ritz, BAO Kommentar2, Rz 22 zu § 17 Zustellgesetz). Behauptet

jemand, es lägen Zustellungsmängel vor, so hat er diese Behauptung entsprechend zu begründen und Beweise dafür

anzuführen, die die vom Gesetz im Zusammenhang mit einem vorhandenen Rückschein aufgestellte Vermutung der

vorschriftsgemäßen Zustellung zu widerlegen geeignet erscheinen lassen (vgl. die in Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahren, Band I2, E 51 zu § 16 Zustellgesetz angeführte Rechtsprechung). Die bloße Behauptung der

Ortsabwesenheit ohne konkrete Angabe über Zeitraum und Grund der Abwesenheit reicht nicht (vgl. die in Ritz, aaO,

Rz 23 zu § 17 Zustellgesetz angeführte Rechtsprechung).
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